
Stefan Bajohr/Kathrin Rödiger-Bajohr 
Die Diskriminierung der Juristin in 
Deutschland bis 1945 

Im Januar 1971 erschien in der .>Deutschen Richrerzeitung« (DRiZ) ein kurzer 
Beitrag zur .Benachteiligung der Jurisrin zwischen 1933 und 1945«.' der den 
Eindruck erweche, als habe es sich hierbei um eine lediglich aus dem Anrifeminis­
mus der NSDAP' erklärbare Diskriminierung gehandelt. Durch die Herauslösung 
der Phase [933-1945 wird don die Diskriminierung der Frauen durch die juris[en­
schaft umgemünzt in eine Diskriminierung der Juristinnen durch den Faschismus 
(an der die Jurislenschafr im übrigen nicht beteiligt zu sein schien). Hierbei bleibt 
die Tatsache unbeachtet, daß der Faschismus mit seinen gegen die Juristinnen 
gerichteten Maßnahmen den frauenfeindlichen Auirüden der Mehrzahl der männli­
chen Juristen dllrchaus entgegenkam. Die DarsteUung der Diskriminierung der 
Juristinnen während der Zeit der faschistischen Herrschaft in Deutschland muß 
daher in den Zusammenhang der vehementen Ablehnung gestellt werden, die die 
Juristenschafr auch vor 1933 den weiblichen Kollegen entgegenbrachte. 
Dabei geht es um zweierlei: Erstens kann am Beispiel der Lage der juristinnen 
während der ersten Hälfte dieses JahrhundertS die erhebliche Zurücksetzung der 
gebildeten Frau im Beruf besonders prägnant herausgearbeitet werden. da sich in 
der Hahung gegenüber der juristischen Ausbildung von Frauen und gegenüber 
juristisch ausgebildeten Fraucn nahezu Oll! jene Formen der Diskriminierung bün­
delten. die einzeln auch andere Gruppen von Akademikerinnen trafen . Dies erklärr 
sich wohl am ehesten daraus, daß der Beruf der juristin, anders als beispielsweise 
der der Lehrerin, Apothekerin. Veterinär-, Zahn- und Humanmedizinerin, nicht 
jenem Betätigungsfeld zuzurechnen war (ist), auf dem, entsprechend der craditionell 
vorgegebenen Rollenverreilung (die dem weiblichen Geschlecht erzieherische und 
pflegerische Aufgaben zuweist). die Frauen. trotz allen Mißtrauens und Widerstan­
des. gerade noch geduldet wurden. Mil der Ausübung eines juristischen Berufes 
drohten sie jedoch in die von den Männern sorgsam gehüteten ~arcana imperij~ 
einzudringen und damit einen Einfluß auf politische und gesellschaftliche Vorgänge 
zu nehmcn, der ihnen trotz der 19t9 formal gegebenen Gleichberechtigung nicht 
zugestanden wurde. Ober die historische Aufarbeitung der extremen Intransigenz 
männlich beherrschter Parlamente, Regierungen und Behörden gegenüber den 
Juristinnen kann aber zweirens das oei der Mehrzahl bundesdeurscher Juristen 
relativ ungebrochene Verhältnis zur Tradition der eigenen Berufsgruppe l in Frage 

1 Anne-Gudrun Meier-Scherling: Die B~nachlfiligung der Jurisein zwischen '933 und '941- in: DRiZ. 
IJ· Jg .• '971. S. ,0-, J. 

~ Vgl. S,ef~n Bajohr: Die Hälf'e dn F,brik . Gesc.hiehle der Frauenarbei, 'n DeUlschland 19'4-'941, 
Marburg 1979, S. 1'9 H. 

J Ein ullg('trübecs Tl":ldiuonsbewußlSein JUS jungst er Zei, lind .. sich bei Gen. Mlrz: Z~r L1gC der Justiz, 
in , DRiZ, S6 . Jg., '978, S. '01-'0), bcsondeN S. '01 . Vgl. auch Wilhdm Henke: Wider die 
l'ol;eisicrung der Justiz, jn, DRiZ, p. Jg., 1974. $. '77. Gan:< allgemein zum Traditioruversündnis vgl . 
rur viele: R.ichard Schmid: Juniz in der Bunclesrepublik, PruUingen 1967, S, 10. 
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gestellt werden: Die Berufung auf die -guten Traditionen« der deutschen Juristen­
schafe beinhaltet eben auch die Bejahung des Amifeminismus, die Befürwortung der 
Diskriminierung von Menschen auf Grund ihres Geschlechts . Dieses Traditionsver­
ständnis zu erschütrern. soll dieser Aufsatz beitragen. 
»Möge der Tag nicht mehr fern sein, an dem es nicht mehr bloß eine Allegorie sein 
wird. daß eine Frau die Waage der Gerechtigkeit in den Händen hält.~4 Als Josef T. 
Goldberger im Juni 1919 diese Hoffnung äußerte, schien es, als hätte die bürgerlich­
liberale Frauenbewegung1 in Deutschland den entscheidenden Sieg im Kampf um 
die juristischen Ämter. diese letzte Bastion männlicher Alleinherrschaft in den 
abdemischen Berufen, so gut wie errungen . 
Nachdem sie sich bis Ende 1908/09 Universität für Universität zugänglich gemacht 
hauen und seitdem in ganz Deutschland als ordenrliche Studierende zugelassen 
'Worden waren,6 schien mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Sturz der 
Monarchie der Augenblick gekommen zu sein, da die Frauen auch zu den juristi­
schen Examina zugelassen würden, deren erstes die Vorbedingung für die Aufnah­
me in den juristischen Vorbereitungsdienst (das Referendariat) und deren zweites 
die Voraussetzung für die Ausübung eines juristischen Berufs bildece) Verstärkt 
wurde diese Erwarrung noch durch die am 11. August 1919 erfolgte Verabschiedung 
der republikanischen Reichsverfassung, in deren An. 109 Abs. 1 es hieß: ~Alle 
Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen haben grundsätzlich 
dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.« Insbesondere verrraure man 
auch darauf, daß der Verfassungsauftrag aus Art. !18

8 sich bald in einer Neufassung 
derjenigen Vorschriften niederschlagen würde. die den Frauen noch immer die 
Ausübung eines juristischen Berufs verwehrcen.9 Doch es dauerte noch knapp drei 
Jahre, bis am 11. Juli 1921 durch das ,.Gesetz über die Zulassung der Frauen 'Zu den 
Ämtern und Berufen der Rechtspflege« 10 die letzten formalen Hindernisse beiseite 
geräumt wurden. Damit schien ein unumkehrbarer Durchbruch gelungen zu sein, 
und wohl niemand hätte vermutet, daß schon zwölf Jahre später erneut versucht 
werden würde. den Frauen die Ausübung juristischer Berufe zu verwehren. 
Der Ausschluß der Frauen von den juristischen Berufen stützte sich vor 1921 auf 

4 Josef T. Goldberger: Vom Berufe der Fr3ucn unserer Zeil für die Rechupllegc. in : Die Frau, t6. )g., 
1918119. S. l7l-l78, S. 178. 
Gcg~n die MiIWirkung der Frauen an der Rech,sp{1~ge waren unter den bürgerlichen Frauenorganis.­
tion~n lediglich einige btholisehe und r~chlselClTemiSti>che Verbände cingeslell!. Vgl. 0110 Hmwig: 
Die Frau in der Roch15pflegc. System. tische D>rstellung der Beteiligung der Frau .n der Rccluspllege 
im ln- und AuslaDde (= Meyersche Gese,,,.mmlung), Delmold 19", S. 10. 

6 Jena halle als Ielztc Uni\l<rsil'l in Deulschland im Jahre 1901 Frauen zum Jura'tudium zugel.sscn. Vgl. 
Ern. v. Llngsdorll, Die Berufsaussichlcn der Jurillin in Deulschland, in: Die Frau, 10. Jg., '9'1/,), S. 
60)-609. S. 6o.J. Zu dem langWIerigen Pro;uß der Zulasssung von Fr.lu~n zum UniversilllSslud,um in 
Deulschland vg!. Genr:lude SeM elle: Zur Geschichle des Fr.1Uensrudiums in Deu"chl.nd, Berlln '97', 
und Renatc Schopf: Die Bedeulung de, Frauensludiums für di~ Stellung der Frau in der Gesellschaft 
und im E ...... erb.leben. Die Emwicklung des Fraucn'tud.ium, vOn der J,hrhundenwende bis heute. 
SlUllg.n '917. 

7 § 1 Abs. , GVG vOm 17. I. 1877 (RGBI. 1877, S. 4 ]-76, S. 4 I) . 
8 .. Alle Staatsbürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe du Gesetu und entsprechend Ihrer Bel.hi· 

gung und ihren leistungen zu den öffentlich,-n Ämtern zuzulassen. Alle Amnahmebes,immungen 
gegen weibliche Beamte werden bcsciugl. Die Grundlagen des B~.mlenvcrh3hnisses sind durch 
Reichsgesetz zu regeln .• (Die VeriJssung des DC\lIschen Reichs VOm]]. August 19'9. An. '!8). Das 
WOrt .. werden- in S11Z 2 des Art. 128 h.a, übrigens zu KomrovCt<en gefuhrt . So wurde gegen die 
Ansicht. es sei d,mit die sofortige t~tsachhche Aurhebung iller Au.nahmebeslimmungen gegen 
weibliche Beamlc gemeint und bezwe<:kl. eingewandt. daß .werden .. lediglich eine Anweisung für die 
Zukun". einen Vtt'h.ssungsauhrag also, bejah.he (vgl. Bundesarchiv Koblcm (BA) Nachlaß Luders 
vQrl. Nr. (48). 

, Vgl. die diesbezügliche Anfnge Nr. 1)9 (Aklenstück Nr. ~49) \10m ,g. 7. 19'0 ln die Reichsregierung, 
in: Verh,"dlungcn des Reichstags, ,. W~hlpcriode '9'0, Bd. )6.J. Balin '9'4. S 1061. 

'0 RGß!. 19H I. S. 57) I. 
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eine durchaus zweifeJhafre Rechtsgrundlage. Die einschlägigen Gesetze, die aus den 
,87oer Jahren stammten, enthielten nämlich keineswegs ein ausdrückliches Verbot 
der Ausübung juristischer Berufe durch Frauen." Dies erklärt sich daraus, daß zu 
jener Zeit ein expliziter Ausschluß des weiblichen Geschlechts überfliJssig erschien, 
weil die Universitätsausbildung den Frauen noch verschlossen war und sich folglich 
das Problem einer Zulassung von Jurasrudentinnen zur ersten Staatsprüfung nicht 
stellte. Als die Frauen mir der OHnung der Universitäten für weibliche Studierende 
nun auch die juristischen Fächer belegten, verweigerte man ihnen die Ablegung der 
Staat5examina mit dem Argument, eine Zulassung der Frau zum Richteramt, zur 
Rechts- und Staatsanwaltschaft sei mit dem geltenden Recht nicht zu vereinbaren." 
Daß ausschließlich ein Mann zum Richter bzw. Rechtsanwalt befähigt sei, folgerte 
man u. a. aus § 41 Ziff. 3 ZPO, wonach der Richter von der Ausübung seines Amtes 
ausgeschlossen war .. in Sachen seiner Ehefrau« (nicht; seines Ehegatten).') fn 
derselben Weise interpretierte man auch die Vorschriften der §§ 22. StPO, 156 GVG 
und 6 FGG.'4 Schließlich berief man sich auf die Intention des 8GB-Gesetzgebers, 
der bei der Schaffung des BGB als selbstverständlich davon ausgegangen sei, daß 
ausschließlich Männer zum Richteramt befähigt seien.'1 
Einige der Frauen, die, obwohl ihnen bis '9U die Ausübung eines juristischen 
Berufes versagt war, bereits vor 1914 ein Jurasrudium begonnen hatten, hauen dies 
zum Teil bis zu einem ersten Abschluß geführt. Dieser bestand. da den weiblichen 
JurosLUdenten die Zulassung zur erSlen Staatsprüfung in allen deutschen Ländern 
- mit Ausnahme von Bayern,6 - verweigert wurde, ausschließlich in der Promotion. 
'91) gab es in Deutschland zwölf Frauen, die ihre Jurastudien mit dem Erwerb des 
DoktOnitels abgeschlossen hallen;') allerdings waren sie vorwiegend nicht in dem 
gelernten Fach, sondern in anderen Berufen tätig. '8 

Die Zahl der Jurastudeminnen, die im Sommerse1l1ester '913 47 betragen hatte, '9 

11 Vgl. Wolfgang Miucrm,icr: Wie studien mln RcchL" ... is .. oschah? Das SlUdlUm dfr RechlSwissen­
schal, und seine zweckmäßige E,nrichrung. Eine Anleitung für Studierende, Stuug.rt 191', s. 88; Ern. 
v. Longsdorff, a . •. 0 ., S. 60). 

'2 Vgl. AdoU Fri.dl.nd~r. M~x Fricdl~nder: Kommen,"" zur Rffhtunw.\tso,dnung vom I. Juli ,87g, 1. 

Auf!. Miinchen/Bcrlin/ Lcip%ig '9l0. S. '1; Syring; Rezension des Friedlander-Kommentars, in: JW, 
48. Jg., '9'9, S. 97 1. 

'J RGBl. ,Sn, s. ~3-!H, s. 89 f. 
'4 A .•. 0 ., S. 1 SJ-H6, S. lS6; •.•. 0., S. 41-76, S. 69 f.; RGBJ. 1898, S. ,89""1'9, S. 190; vgl. weh Eich: 

Die Frau in d~r Rechr<pflege. in: DJZ, '4. Jg .. '9'9, Sp. 62S-619' Sp. 621. 
'I Vgl. Adolf Fri.dllnder. Max Friedländer, a. ~. 0., S. '\; gegen den Rcckgrifl .ul den ,·crmtin,lichcn 

Willen d~s Gcse'~gcbers in diesem Falle auch Ernsr Bahn: Die Fnu im Gerichtssaal, in: Die 
Fnuenb.",egung, I). Jg .• 1907, $. 26--28 u. 36--37. s. '7. 

,6 In Bayern wurden d;. Frauen .. it '9°3 lur Zwischenprüfung und zum .men juristischen S"Lltsexam<n 
>ugehssen (vj;\. Veta l.owilSch : Die Fr.u als Richter, Diss . Freiburg i. Br. '9)). S. b'), woraus sich für 
si. jedoch kein Anrech, ~uf OberD.hme in den Vorbereitungsdienst herlei'et. (vgl. a . • . 0., S. 62 1.). !m 
Jahre '9TO wurden Frauen d.nn "-'press ;s verbis von der Einstellung in den Vorbereitungsdiensl 
ausgeschlossen (§ 17 der König!. VO über die Vorbedingungen für den hoher.n Juniz· und Verwal· 
tuns,dienst vom' S. JO. '9TO, in : Geselz- und Verordnungsb1a\, für das Königreich B3yern, '9TO, s. 
100S). Nur ci"e Ausnv,me von dic,er Beslimmung ist behnn, (vgl. Wolfgang Miltcrm~icr, .1 . a. 0 ., S. 
88). 

17 Vgl . Hilde Oppenheimer, H;lde Radomski : Die Probleme dcr Fro.uenarbei, in der Ob~rgangswirt· 
schah, MannhfimJBerlin/leip~'g j 9,8, S. J 51· 

,8 Eine dic~r zwölf promovienen Jurisunnen war Agnes MJrtcns aus Einbcck, L:i,erin der Auskunftstd· 
1. lür frau,nb,rufe d" Verbande, der Frauenvereine für das Herzogrum ßrounsch""eig (vgl. Slld"r· 
chiv Braumchwcig 0 IV p80 und G XI H N,. ,; vgl. auch N~chlrag zum Braußlchweigischen 
Adr.ßbuch Ii.r das Jahr '9'), Br1.unschweig 19'), S. JO). Die ande,en waren ,ätig als ",i'''"ich.foliche 
Hili,arbei,er;n bei der Gewerbeirupektion (I), als wissenschaftlich. AssiStenr;n einer ",d,iseh"" 
Rcch ... u,kunltmcll. (I), al, Lei,e,;nnen privater RechLSsehul'lsldlcn für Frauen ()), al, Gescbäftsfüh­
,erin eintr JugendfiirSorgezen,rlle (I), .15 JournalisTinne" (2), als Inh.berin eines Rcch"'.u,kuni,sbüros 
(11 uod als Volomarinnen bei Rechtsanwälten (1) (vgl. Ernl v. bngsdorlf, •. ,. 0., S. 60S). 

'9 Vgl. DJZ, 16. Jg .• '9'1. Sp. 748. 
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42 stieg im Sommersemester 1914 auf 57, das waren etwa 1.4% aller Frauen deutscher 
StaatSangehörigkeit, die an deutschen Hochschulen und Universitäten studierten.'o 
Diesen Studentinnen gewährte man »Ilur eine halbe Ausbildung, die theoretische auf 
der Universität, (schloß) ... sie dagegen von der vollen praktischen Vorbildung ... 
aus.«" Während des Ersten Weltkriegs änderte sich an der Praxis der Justiz.behör­
den gegenüber den weiblichen Srudierenden nichts wesendiches. Lediglich in Bay­
ern wurde einer Juristin. die das erste Staatsexamen abgelegt halte, infolge Richrer­
mangels eine Hilfsarbeiterinstelle für VormundschaftSSachen angeboten." 
Als nach Kriegsende die Forderung nach Zulassung der Frauen zu den juristischen 
Berufen vehementer venreten wurde, melderen sich zahlreiche Stimmen aus juristi­
schen Kreisen, die gegen jegliche Bereiligung der Frauen an der Rechtspflege 
votierten. ~Alle ,ollen KameUen< von der Frau im Hause und der sittlichen Würde, 
die sie ferohält von der Roheit des Kriminalsaales ... (mußten) herhalten«.'\ um die 
Ablehnung weiblicher Richter. Rechts- und Suatsanwälce zu begründen. Darin. daß 
die Frau »zu schade für den Anwalts- und Richterberufu '4 sei, war sich die Mehrheil 
der Juristen vollkommen einig. Auch die Ansicht, daß die Frauen auf Grund ihrer 
»seelische(n) Eigenart, nach welcher sie in weitestgehendem Maße Gefühlseinflüs­
sen unterworfen. seien. .welche ihre sachliche Auffassung beeinträchtigen«,'j 
wurde von der absoluten Mehrheit männlicher Juristen geteilt. Dazu kam eine 
offenkundig ticfsitzcnde Angst vor dem "Einfluß gewisser Vorkommnisse im 
Frauenleben a ,'6 der sich auch .durch die beste Berufsausbildung ... nicht so 
beseitigen (lasse). daß die berufsrichterliche Objektivitäl mit Sicherheit gewährlei­
Slet würde«.'7 Immerhin werde die Frau durch Menstruation, Schwangerschaft und 
Klimakterium in ihrem Denken und Fühlen so sehr beeinflußt, daß sie häufig ~in 
einen geradezu anormalen Zustand gerate".'! Zwar bestehe die »Möglichkeit der 
Ausnahme, daß bei einigen wenigen Frauen. welche konstitutionell einen starken 
männlichen Einschlag haben, die weibliche Mentalität nichr wirksam« werde - doch 
wer könne mit Gewißheit feststellen, bei welcher Frau dies der Fall sei?'? Weit 
zurückgewiesen wurde die Ausübung juristischer Berufe durch Frauen auch mit 

,0 Käthe Gaebel : Die ßeroiohge der Ahdemikerinnen, in: D,e Frlu, 34. Jg., '9,6h7. s. I' &-1>4 u. 
178-181, 5. "9; die Zahl der Jurastudentinnen in Deu,"chl.nd betrug im WS T9'71r8 74, im SS '9'9 
~So und im 5S '9'0 jOj (vgl . DJZ, 1) . Jg., '9' S, Sp. 4)0; DJZ. 16. Jg., '911, Sp. 748). Im WS 1910h, 
wurden an deutschen Universitälen )16 JuraS\udcnr.inn~n gezilhh (vgl. EJisabc,h AI,m:1t\ll·GOllneincr: 
Die Beruf,.ussich,en dcr deutSchen Akademikerinnen, HaJleJS.,le '9", S. s). 

>I Morg.,e" Berent: Die Zul.>Sung der F .... uen ~u den juristi.chcn Berufen. in: Die Frau, 17. jg., '9'9110, 
s. JJ '-,14, S. Jll. 

12 Vgl. Hilde Opppenhcimer. Hildc IUdomski. a. 1. 0 .. S. lOS; Ernl v. llngsdorff. 1 . a. 0 .. S. 604, 
sprich, ,·on cinu Juristin im Vorbereitungsdienst. 

1) Roben Theilh.ber: We,bliche Rich,er, in : Die Frau im Stal, 1. Jg. '9'°,5. 7-8, S. 7. 
24 RA Dr. Kr.emcr, Bnlin, während der Vcrhandlungen der '4. Vertreterversammlung des Deutschen 

Anwalu"creins, ,8./'9. !. ,,'1 in Braunsehwcig, in: JW, p. Jg., "11, S. 1113. 
1j Vortrag des Bcricnterstmers LGDir. Dr. Sudelm""n aus Potsdam "/.um Th~ma .Zuhssung der Frau 

zum Rich,erarnt. am 4. Richtertag :<u Leipzig (Mai '911), in : DRiZ, ,S. Jg., '911. Sp. '99; ':hnJich 
ßit,inger: Frauen als Richt.r?, in: l~ipzig.r «;«chrift für O,·ulschcs Recht, I J. Jg., '9'9, Sp. 676-678, 
Sp. 677' ·.Unparteilich zu ",in, beruh, vor illern .ur n .. ürücher AnJage ... Hitr m\lß n\ln mit ,lIem 
N><hdruck ausgcsproehen werden, daß die F .... u halt des nalHrgegcbeneo UnTerschieds '·On den 
Wesenseigen'thai",n des Mannes laut allgemeiner E.rührung diese Anlage in so viel geringerem Grade 
be,i("t, daß sie zum Rich,erom, nicht geeigrw erschein!.< 

,6 RA Or. E.bemh.im, Mi(berichtem~lIu während der Verhandlungen der '4. Vertretervers,mmlung dC$ 
Deutschen Anwaltsvercins, in: JW, p . Jg .• t912, S. 'ljo. 

'7 lGDir. Dr. Sudelmann, ,. :1.. 0., Sp. ~01 . 
1S RA Dr. Ebensheim, 3. l. 0 .. S. "jO; vgJ. auch Biningtr, •. .l.. 0., Sp, 677 L: .]sr es noch nOlwendig, 

hervorzuheben, d,ß ... d.s glnze psychische Leben (der Frau.n - d. Ver!.) durch Menstruation, 
Gr.vidiüt, Klim.kterium in einer Weise beein/lußt wird, die gerade der richterlichen Tätigkeit 
besonders ~bträglicb sein müßte I., 

~9 LGDir. Dr. S .. dclm.nn. l .•. 0 .. Sp. 101. 
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Hinweis auf ihre mögliche Beteiligung an Sitdichkeitsprozessen, da diese eine 
unzumutbare Verletzung des den Frauen angeblich naturhaft eigenen »Schamge­
fühls <, mit sich brächren. Jo Im übrigen sei für den Juristen ein »autoritatives 
Auftreten« erforderlich,) ' eine Fähigkeit, über die eine Frau nun einmal nicht 
verfüge. Ergebnis der Beteiligung der Frauen an der Rechtspflege wäre daher eine 
.größere Weichheit und Nachgiebigkeit«, die man sich gerade in den ersten Jahren 
nach der Novemberrevolution nicht erlauben könne; Schließlich befinde man sich 
"in einer Zeit verrouerer Ordnung«)' überdies sei es für einen Mann unzumutbar, 
von einer Frau abgeurteilr zu werden,JJ da eine » Unterstellung des Mannes unter 
den Willen und Urteilsspruch einer Frau ... der Stellung (widerspreche), welche die 
Natur dem Manne gegenüber der Frau angewiesen. habe;H .Man solle einmal die 
Tiere ansehen, die Biene zum Beispiel. bei der sei auch der weiblichen Biene 
bestimmte Arbeit zugewiesen. So sei es auch be.i dem Menschen, es gibt eben 
bestimmte Berufe und Tätigkeiten, die nicht in den Bereich der Frau gehören.«)! 
Daß diese Auffassungen durchaus ernst gemeint waren und auch ernst genommen 
wurden, zeigen die Abstimmungsergebnisse der deutschen Richter- und Rechtsan­
waltschah zur Frage der Zulassung der Fr;l.Uen zu den juristischen Berufen. Dagegen 
drangen die wenigen Befürwoner einer Beteiligung der Frauen mit ihren Ausfüh­
rungen nicht durch . Weder Justizrat Dr. Bieber aus Berlin, der den Gleichhe;ts­
grundsatz der Reichsverfassung von 1919 hervorhob,l6 noch der Geheime Justizrat 
Dr. Eugen Fuchs, der mit Berufung auf Theodor Mommsen »die Vorenthaltung 
verfassungsmäßiger Rechte als administrative Prellerei,,)7 gebnmdmarkt hatte, 
konnten die Ablehnungsfrom erschünern: Sowohl die RichterJg als auch die Rechts­
anwähel9 lehnten in den 1 ahren 1920 bis 1922 mit überwältigenden Mehrheiten eine 
Beteiligung der Frauen an der Rechtspflege ab. 
Hinsichtlich der Zulassung von Frauen zum Rechtspraktikum änderte Preußen 1919 

seine Haltung dahingehend , daß es Jurastudentinnen preußischer Staatsangehörig­
keit in der Regel das erste Examen ablegen ließ, aber weiterhin deren Ernennung zu 
Referendarinnen ablehnte .4~ Entsprechendes galt für Bayem . ~ r Weiterhin wurde 
also den Frauen die Ausübung eines juristischen Berufs unmöglich gemacht. Die 

}O Vgl. (ür viele dc Nicm: Die Fro.\lcngcrichle nach dem Entwurf zur Abänduung dei GerichuvcrCas­
>uos,seselzes, in: DRiZ, ". Jg., '9'0, Sp. 101>-110. Sp. 107: dic$t Auffassung h~, sich einig. J,hrt: 
spiüer eine Kölner Gerichlsassessorin zu .,'gen gemach .. Vg) . Hildegard KolI: Die Frau im Richlerbe­
ruf, in : Festschrift 2ur Feier des 'jj:':hrigen Bes!eh~ns der gymnasi.len Srudienansu), in Köln, 0 . O. 
'9'S. S. ?!r104, S. '01 I. 

JI Grl: Weibliche Rich,~r? in: DJZ. '4· Jg,. '909, Sp·1 4<>-S4I, Sp. S4J. 
P Diskussionsbeitrag von AGPr.i, . Riß (München) wlhrend d ... 4. Ridtlcrtags. in: DRiZ, 18. Jg., '91" 

Sp. 10). 

B Vgl. Eich, a .•. 0., Sp. 617. 
H LGDir. Or. Sildelmarur ••. l . 0., Sp. 10' . 

II LGR:" Dr. Bumkc (Danr..ig), während des 4. Richlerlag.s. in: DRiZ. , 8. Jg .• 19", Sp. 10l· 

)6 Vgl. Verhandlungen der 14. VertfOlerverummlung d" Deulschen Anwallsverei"" in: jW, jI. Jg., 
'9", S. 1148; die Berufung auf die Verfassung war allerdings zuvor schon auf dem 4. Riehtertag 
verworfen worden : •... die R~ich,verhs:sung bestimml, daß grunds~lzlieh die Frau rur öffentliche 
Ämttr ~u~ul.ssen iSL Entscheidend iSI das nichl ... " (DRiZ, 18 . Jg., '911, Sp. 10). 

J7 JW. I J. Jg .. '9". S. 12 D· 
)8 Vgl. Ergebnis der Vormnd"itzung de, DeUl5Chcn Rieh.erbundcs vOm 11.1,6. 9. '9'0, in: DRiZ, " . 

Jg., '9'0, Sp, '17-16", Sp. '19; Abs,immungsergebnis unler den Teilnehmern des 4. Rich(CJugs. in : 
DRiZ, 'J. k. '9", Sp. 106. 

J9 '4· V~nrel~rv.rSlmmlung des DCUlschen Anwahsvercins, in : JW, 1' . Jg., '9", S. "lj· 
40 AllgemciM Verfügung vOm I. Mai !91? "ber die Zulossung weiblicher Personen ~ur ~men Juristischen 

Prüfung, in: JMinBI. '9'9, S. 188; eine Neuregelung erfolgle 1m 17 . I. '9>1 durch die Allgemeine 
Verfügung des preußischen jusrizmlnis\ers über die Zul~s$ung zum Vorber~itungsdi.ns{ und 2U den 
juri«iscben Priilungen OMinB!. '9'" S. s6). - Im jahre 1911 glb ~< in Preußen, j Rech1.Srefer""d.rin­
nen (vgl. 0110 Honwig, •. ,. 0 .• S. I S). 

-1.' VgL Anm. ,6. 
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44 einzige Konzession bestand darin, daß man den Frauen, soweit sie doch - wie in 
Baden seit Dezember [9'9 - zum juristischen Vorbereitungsdienst zugelassen 
worden waren,<' wenigstens die Venretungsbefugnis für einen Rechtsanwalt zuge­
stand.~J Das Reich stellte sich gegenüber den Forderungen der Frauenbewegung und 
der Jurastudentinnen auf den Standpunkt, es sei für die Frage der Zulassung der 
Frauen nicht zuständig; vielmehr müßten die hierzu erforderlichen Schritte von den 
Landesregierungen unternommen werden. Diese wiederum behaupteten, sie wären 
an der Zuh.ssung der Frauen zu den juristischen Berufen durch Reichsrecht gehin­
dert. H 

Obwohl endlich [922 durch Reichstagsbeschluß das "Gesetz über die Zulassung der 
Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege« eindeutig bestimmte, daß 
dem weiblichen Geschlecht auch diese Berufe offenstünden, »erwuchsen den Frauen 
doch noch immer Schwierigkeiten, die der Mann gleicher Vorbildung nicht« hatte.~1 
So verwehrte beispielsweise das oldenburgische Justizministerium noch Ende 1929 
zwei Assessorinnen die Einstellung in den Justizdiensc mit der Begründung, daß es 
»an hinreichender Erfahrung darüber, ob Frauen sich für jede richterliche Beschäfti­
gung und für alle richterlichen Stellen eignenu, fehle. Es gehe aber nicht an, »Frauen 
zu Richtern zu machen, die ohne jedes Bedenken nur in wenigen Stellen beschäftigr 
werden können" .~6 Auch die hamburgische Landesjustizverwaltung weigerte sich 
unter ähnlichen Vorwänden, Frauen als Richterinnen zu beschäftigenY [n ganz. 
Deutschland besserte sich die Situation der Juristinnen nach '921 nur wenig: 
~Throughout the Weimar years, women were excluded from the judiciary in Roman 
Catholic Bavaria, and alrhough e!sewhere in Germany women were eligible for 
appointment as judges, no woman judge was given a place in the Supremc Court of 
Justice before the '950S. Still in 19)0 there was 00 female public prosecum( in 
relatively liberal Prussia . ,,~8 

Die Fortdauer der Diskriminierung spiegelte sich auch in der Entwicklung der Zahl 
der Juras[udeminnen wider: Nach der Aufhebung des Berufsverbots für Juristinnen 
hatte sich die Zahl der Jurasludentinnen im Wineersemester t923124 auf 580 erhöht. 
Sie sank dann alJerdings wieder auf 426 im Wintersemeseer '92~ 25, steigene sich im 
Sommersemester '925 auf HO und ging bis zum Wintersemester 1925126 auf 378 
zurück. Hane sich der Anteil der Jurastudentjnnen an den weiblichen SlUdierenden 
überhaupt nach der Zulassung der Frauen zu den juristischen Berufen im Vergleich 
zum Sommersemesrer 19'4 merklich erhöht, so spiegelt sich im darauffolgenden 
Sinken des Prozentsatzes die rasche Desillusionierung wider: Betrug der Anteil im 
Wimersemester 192312" 6,2% und im Wimersemester 19141256,1%, so sank erbis 
zum Sommersemeseer '925 auf 5,8% und bis zum Winccrsemester 1925126 auf 
5,O%.~9 Dieser Rückzug der Frauen vom Jurasrudium war neben deo ungünstigen 
beruflichen Aussicheen für Juristinnen auch auf das bereits an den Universitäten 

4' VgL Marg~retc Beren •• ~ 1.0 .• S. JH· 
4} Vgl. Adolf Friedlander, Max Friedbndcr, a, a. 0., $. 76, § '5 Anm. 7; zu den Be"immungen, die n.ch 

'9,8 in den deutschen L~ndern im liinblick .ur die ZuLls.mng der Frnurn zur erst.n juristischen 
SraalSprüfung ulld zum VOTb"n:ilungsdi~nst "rgingen, vgl. Vera Lowitsch, ,.1,0., S. 6J H. 

+4 Vgl. M.rgarc .. Be«"" a,~ . 0 ., $. 3)4 ' 
41 Kälh. Gaebel, • . a. 0., S. 118 I. 
46 BA Nachlaß Luders vorl. Nr, '}s. 
~7 Vgl. BA Nachloß luders vorL Nr. 135: Schreiben des Vonund, der Landesjustj~ve""aJrung Hamburg 

vom }. 11 . '9'9.n den Deutschen JurisUoncn\·crein. Vgl. zu dem ba.mburgiscben und dem oldenburgi· 
sehen Vorgang außerdem die Schreiben des ReichsinnenminiSleriums vom 16. 4. 1930 3n die Reichs­
,agsabgeordncre Dr. Marie-Elj .. beth Lüd~r; und >n das Oldcnburgische Su.tsminiSlerium. 

48 Jill Stephemon: Women in Nazi Socicty. London t971, S. 169 L; noch Ende Juli J9}1 g.b es in 
DeUlschl.nd keine Nourin (vgJ. Ven Lowilsch. l. a. 0.,5.46 Anm. JJ~)' 

49 Klühe Gaebel, •. a, 0., 5. 119· 
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herrschende frauenfeindliche Klima - besonders an den juristischen Fakultäten 
- zurückzuführen. Den Studienbetrieb an der jurisrischen Fakultät der Universität 
Köln beschrieb eme Studentin folgendermaßen: »Eine Studentin braucht nur den 
Mund aufzutun, ganz gleich, ob zu guter oder zu schlechter Antwort, und es wird 
nach deutschakademischer Sitte getrampelt. gescharrt oder blöd gelacht. Ist im 
Kolleg die Rede von den vorsimllutlichen Bestimmungen unseres Familienrechts 
und von vergangenen herrlichen Zeiten. als die Frau noch ganz unter ehelicher 
Gewalt stand. zeigen die Jünger am Geiste auf ebenso höfliche Weise begeisteree 
Zustimmung. Moderne Reformbestrebungen mißbilligen sie aufs schärfste. Als 
einmal ein Professor sagte. die Frauen könnten jetZt auch Handelsrichterinnen 
werden. war das ganze KoUeg so tief entrüstet, daß der Dozent erst nach zehn 
Minuten fortfahren konnte. Kommt eine Swdentin zu spät ins Kolleg - die Herren 
erlau ben sich das häufiger -. wird heftig gescharrt.« so 
Der Anteil der Frauen an der Gesamtheit der Jurastudemen belrug im Winterseme­
ster 19:1.5/;26 etwa 2.5%.1' Noch stärker unterrepräsentiert waren die Frauen in den 
juristischen Berufen: Bei der Berufszählung vom 16. Juni 1925 wurden 55 Rechtsan­
wältinnen ermitrelt. An der Gesamtheit der Rechtsanwälte sreillen die Frauen damit 
einen Anreil von nur 0.4%.P Auch acht Jahre später hatte sich ihr Anteil nicht 
nennenswert erhöht: Der Berufszählung vom 16. Juni 1933 und der saarländischen 
Ergänzungszählung vom 2.5. Juni 1935 zufolge betrug der Frauenameil an den 
insgesamt 18 766 Rechrsanwälten und Notaren mit :I. 52 Personen r,3 %.0 Der Anteil 
der F rauen an den Richtern und Staatsan wälten belief sich 193) (Saarland; 1935) auf 
0.)%: 104°5 MäMern standen nur 36 Frauen gegenüberY 
Mit der faschistischen »Machtergreifung« setzte nicht nur für die Akademikerinnen 
allgemein. sondern gerade auch für die Juristinnen eine Periode zunehmender 
Diskriminierung ein. Daß elie NSDAP der Juristin feindselig gegenüberstand. hatte 
bereits [931 Joseph Goebbels im »Angriff~ unmißverständlich dargelegr: »So ist 
neuerdings die Assessorin Spitzer Vorsitzende des Schöffengerichts Charlottenburg 
geworden. Wenn dann vielleicht noch. wie in der ersten Sitzung. noch ein weibli­
cher Schöffe vorhanden isr. das Gericht also mit zwei Frauen und einem Manne 
besetzt ist. so bedeutet das eine Herabwürdigung der Rechtspflege. wie sie ärger 
kaum gedacht werden kann.~H Die ersten Ansätze zur Ausschließung der Frauen 
von den jurisrischen Berufen wurden durch das »Gesetz über die Zulassung zur 
Rechtsanwaltschaft« vom 7. April [933. S" die neue Juslizausbildungsordnung 
(JAO) vom u. Juli 1934 s7 und die Aufhebung der Rechtsanwalrsordnung vom 
l. Juli 187818 durch die nationalsozialistische Reichsrechtsanwaltsordnung vom 21. 

Februar 1936S9 unternommen. Wenn auch keine dieser Bestimmungen das Verbot 

,0 Abendbl'll der Franklufler Z.irung vom 6. L [? JO, zi[. n. Michad H. K"", Krisi, cl .. , Fraumsm­
dium' in der Weimarer Republik, in: VSWG 59, [97', S. ,07-~SS, s. "4 f. 

), Ka,h. Gaebel. a. a. 0., S. HO; dahingcgen stcll[. ,ich der Fr~uenantcil an den Studicrenden der 
philologisch-hi,wrischen Wi«.nseh>ften auf ,6%, der Pharmazie aul '0%, der Mathematik und 
Nalurwi"enschaf'en JU( '7,71%, der Medilin auf 16,}% Bci den Volkswinschlhmudentcn belrug 
der Frau,nantcil 9,3%. bei den Chemi.,tudenten 6,S% uod .dbst bei den Sluditrenden der ev~ngeli­
sehen Theologie noch ~,8%. 

fl StUR Bd. 408, Berlin '9J \, S. ~99. Die ers"n Anwoiltinnen holten sich im Jahre '9l4 niedergelassen 
(vgl. Marie Munk, Oie Juristin, Berlin '918, S. 7). 

I J S,DR BJ. 470, z, ß~rlin 1937, S. 47· 
H A. a. 0., S. 46; zum V..,gJeich der Frauen.nteil in andeun Berufen: Är2te 8,5%, Z:thnärzte 10,)%, 

Apotheker )0,4%. Volks-, Mittel·, Obcr-, Beruls- und Fachs;:hullehrer )o,r% ("gi. a .•. 0 .. S. 47 1.). 
55 Zil. n. Gewerkschaftliche Frauenzeirung, 1 j. Jg., Nr. 4, Berlin, 15· 4· 193 I, S. 30. 
56 RGBI. '9H I. S. ,88. 
57 RGBI. '9H I, S. 7'7-7}6. 
58 RGBI. t878, S. '77-'98. 
59 RGBl. 19)6 I, S. 107-1,8. 
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weiblicher Beteiligung an den juristischen Berufen ausdrücklich aussprach (wo­
durch eine gewisse Verschleierung der tatsächlichen Absichten erreicht wurde), so 
fiel doch einigen juristisch geschulten Personen auf. welche Möglichkeiten der 
Ausschließung sich aus den neuen Vorschriften ergaben. So erkannte Max Wagner 
in seinem 1934 erschienenen Kommentar zur JAO, daß diese -eine Reihe von 
Bestimmungen" enthielt, »aus denen sich zwingend die Schlußfolgerung ergibt, daß 
nach dem Willen des neuen Gesetzes nur Miinner zur ersten juristischen Staatsprü­
fung zugelassen werden dürfen.«&> Dagegen vertraten der Präsident des Reichs-J u­
stizprüfungsamts, Ono Palandl, und der Ministerialrat im Reichsjustizministerium 
(R]M), Heinrich Richter, in ihrem Kommentar zur JAO die Ansicht, daß, da das 
Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der R.echtspflege 
vom 11 . Juli 1922 noch in Kraft sei, den weiblichen Jurastudemen die Zulassung zur 
ersten juristischen Staatsprüfung und zum Rechtspraktikum auch durch die neue 
J AO nicht verwehn: werde.6I Palandt und Richter betOnten allerdings, "daß es Sache 
des Mannes ist, das Recht zu waJuen«,6' womit sie sich eindeutig von dem in der 
Weimarer Reichsverfassung niedergelegten Gedanken der Gleichberechtigung der 
Frau distanzierten. 
Bereits 'Zu dieser Zeit konnten Juristinnen nach bestandener zweiter Staatsprüfung 
nicht mehr darauf hoffen, als Assessorinnen in den preußischen Staatsdienst über­
nommen zu werden,6) und in den anderen Ländern dürfte die Lage ähnlich gewesen 
sein. Dies entsprach im übrigen vollkommen dem Programm »zur unbedingt 
notwendigen Entpdlicisierung der Frau und ihrer Arbeit«, das Paula Siber, später 
stellvertretende Leiterin des .Deutschen Frauenwerks~, bereits im August 19 B als 
Beauftragte des Refer.!ts für Frauenfragen beim Reichsinnenminister (RMdl) vorge­
legt haue, und in dem es u. a. hieß: ~Das eigenwenig fr.!uJiche Arbeitsgebiet führt 
von der Familie als dem Fundament von Volk und Staat zur großen Volksgemein­
schaft hin.«6; 
193 S wurde schließlich die künftige Schließung des öffentlichen Dienstes für Frauen 
von seilen des RJM vorgeschrieben: »Der Herr Reichsminister der Justiz beabsich­
tigt nicht, Frauen in die Richter- und Staatsanwaltslaufbahn zu übernehmen. Wer 
bis zum 3 I. 3· 1936 bereits in das Beamtenverhälmis übernommen ist, bleibt in 
seiner Stellung. Alle anderen Aufträge werden bis spätestens zum )1. 3· 1936 
widerrufen werden. «6! 

Proteste der Frauenbewegung oder der betroffenen Juristinnen waren zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr z.u erwarten : War jene bereits 1933 zerschlagen worden und 
konnte daher auch nicht mehr ihre Stimme erheben, so waren auch diese noch t935 
im unklaren über ihre SituatiOn gelassen worden, so daß keine ernstzunehmende 
Bewegung gegen den durch die Hintertür sich hereinschleichenden Juristinnenab­
bau zuscandekommen konnte. In welch geringem Maße wahrscheinlich sogar die 
»Reichsfrauenführung«, deren Haltung zur rechtlichen Stellung der akademisch 

60 Max Wagner : JU'li1.au,bildungsordnung d •• NeueR Reich" mir Erlauteruogen, Köln o. J. (J9J4), S. Jj. 

61 Ono l'a1:1Jldl, Heinrich Richler: Die Justiuu5b~dung""rdnung des Reich"" 1. erw. Auf1. Berlin 19)9' 
S. 6'; die Zul~ssung ,u den StaalSprüfun~n wurde den Frauen latsächlich ruch, vcrweige/"(, vgl. Die 
abdcmi«hcn Berufe. Dit Rtchm".hrerin Uuri,lin), brsg. v. Akademischen Auskunft'3ml Berlin, 1. 

Aufl. Berlin '941, 5.11. 
61 Ono l'alandl. Heill1'lch Richter, a . •. 0., S. 6. 
6) Vgl. W.l'er A. Boje: Frauen in Zukunft ruch I mehr Zu den juristischen und lier2r7.llichen Prülung~n 

zugd.ssenl, in: Die Frau, 41. Jg., '9}~H, S. >}I->}4, S. >p. 

64 BA R 4) 11/81) a: Schreiben des Rdcrmfür Frauenfragen beim RMd! (Paub Siber) vom 1). 8. '9H 11l 

SIJ,,,,.krelir Dr. Hans·Heinrich Lamme" in der Reichskanzl.i. 
6S Erlaß des RJM vom, 7· 9' '9H an die Obcrlande<gerichlspriisidenten und Gcneralslu!S"" .... älte, zil. n. 

Anne-Gudrun M6er-Schtrling, a .•. 0., S. 1,; dieser ErI.ß wurde in seinen wcsenl~chen Ausruhrun­
IIcn durch ein Rundschreiben vom .0. ,. 1936 wi.derholl (vsI. ebend.). 
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gebildeten Frau dUN:haus nicht in jedem Einzelfall mit derjenigen der Parteiführung 
übereinscimmte,66 über die beginnende Diskriminierung der Jurislinnen informien 
war,67 beleuchtet der folgende Vorgang: Als 1937 durch das RMdI auf Anfrage des 
Amts des "Stellvertreters des Führers« ein Erlaß an die obersten Reichsbehörden 
herausging, in dem festgestellt wurde, daß Hitler "grundsätzlich nur die Ernennung 
von Miinnem zu Beamten des höheren Dienstes« wünschte, bat das RMdI zugleich 
in einem Schreiben an die Reichskanzlei "um Mitteilung, ob Bedenken dagegen 
bestehen, den venraulichen Erlaß ... der Reichsfrauenführung mitzuteilen.«68 Of­
fensichtlich war es also durchaus angängig, die »Reichsfrauenführung« über Vor­
gänge, die sie direkt betrafen bzw. in die Rechte der von ihr angeblich venretenen 
Bevölkerungsgruppe eingriffen, nicht in jedem Falle in Kennmis zu setzen. Diese 
Zurückhaltung in der Informationspolitik gegenüber der ~Reichsfrauenführung« 
nährt die Annahme, daß das Vorgehen gegen die Juristinnen zumindest bis zu jenem 
Zeitpunkt, da ihnen die Berufsausübung endgültig und umfassend (d. h. alle juristi­
schen Berufe betreffend) verwehrt war, selbst der faschistischen Frauenorganisation 
nicht bekannt war, so daß auch diese an einem eventuellen Protest gehinden war. 
Das erste Dokument, in dem das künftige Berufsverbot für weibliche Juristen durch 
Hitler selbst bestätigt wurde, stammt vom 24. August 1936. In einem unter diesem 
Datum abgefaßten Schreiben an den RJM teilte Manin Bormann im Auftrag von 
Rudolf Heß mit: .. Auf Grund der Besprechung in Ihrem Ministerium vom S. 
August 19}6 wegen der Zulassung von Frauen zur Anwaltschaft habe Ich, da, wie 
der Verlauf der Sitzung zeigte, die Panel an diesen Dingen auch ein besonderes 
Interesse hatte, dem Führer die Angelegenheit vorgetragen. Er hat entschieden, daß 
Frauen weder Richter noch Anwalt werden sollen. Juristinnen können deshalb im 
Staatsdienst nur in der Verwaltung verwandt werden. Wegen der vorhandenen 
Assessorinnen biae ich bemüht zu sein, diese nach Möglichkeit don uncerzubrin­
gen ... 69 Durch diese Entscheidung wurden nun nicht mehr nur diejenigen J uristin­
nen, die Richterin oder St.aaLSanwältin werden wollten, an der Ausübung ihres 
Berufes gehinden. sondern auch die angehenden Rechtsanwältinnen. Der Bruch der 
Weimarer Verfassung war also auch in dieser Hinsicht vollzogen worden, und 
obwohl das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der 
Rechtspflege von '921 de iure noch immer in Krafr war, hane es de facto keine 
Relevanz. mehr. 
Der Abbau der bereits auf Widerruf oder auf Lebenszeit verbeamteten Juristinnen 
bereitete kaum Schwierigkeiten: Von den wenigen '9H im öffentlichen Dienst 
tätigen Juristinnen waren einige bereits im Zuge der Säuberung des Beanuenappara­
tes endassen worden; die wenigen, die übrig geblieben waren, wurden nach und 
nach durch Versetzung auf Verwaltungsstellen abgeschoben 70 und waren .. von jeder 
Beförderung ausgeschlossen«.?' Ähnlich erging es auch den freiberuflich tätigen 
Rechtsanwältinnen: 1933 war einem Teil von ihnen aus politischen Gründen 

66 Vgl. JiU S[~phenson, a, •. 0 .• S. J 7} f. 
67 Die Fernh.ltung d.r -Reichsfr.uenführung. selbst von solchen Entscheidungen. die die weibliche 

Bevölkerung unmindbu betr.afcn, enllpr.ch einem B.sehlutl.u, der Frühzeit der NSDAP. Vgl. Georg 
Franz·Willing: Die Hirlerhewegung, Bd. I, Hamburg/Bcrlin '96 •• S. h. 

68 Vgl. BA R 43 !1/4l7: Schreiben des Sub, des Stellvertreters des Führers vom ~, \. t937 an die 
Reichskanzlei. Schreiben de, RMdl "om t 7. t 1. '937 an den Chef d~r Rcichskanzlei. Die Reic.hskamlei 
bewiUigte übrigen, mit Anlwortschreiben vom) I. I. '938 die Unterrichtung der .ReichsfrauenJiih· 
rung_. 

69 BA R 43 [[/~'7· 
70 BA R H J11417: Schreiben Dr. Freislcrs im RJM vom 16. l. 1937 an die obcmen Reichs- und 

pr~ußischen ßehördc:n. 
7t Anoc-Gudrun Mcier-~herling, a.~. 0., $, '0. 
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Berufsverbot erteilt worden,?' seit Ende 1935 wurden Frauen nicht mehr zur 
Anwaltschaft zugelassen und am 31. März 1936 endeten alle Kommissorien für sieJJ 

Etwas günstiger sah es :zunächst für die abhängig beschäftigten Anwältinnen aus: Sie 
konnten weiterhin in einer Anwaltspraxis arbeiten . Allerdings war auch ihnen die 
Vertremng ihrer Mandanten vor Gericht untersagt, so daß längerfristig ein selbstän­
diger Anwalt kaum Inreresse an einer nur bedingt einsarzfahigen Arbeitskraft haben 
kOnnte und daher im Laufe der Zeit wohl die meisren abhängig beschäftigten 
Rechtsanwältinnen ihren Arbeitsplatz verloren. 
Angesichts dieser Sachlage kann es nur als Schimäre bezeichnet werden, wenn 
Erwin Noack in seinem 1937 erschienenen juristischen Kommentar zur Reichs­
rechtsanwaltsordnung schrieb: »Frauen sind hinsichtlich der Zulassung zur Rec:hts­
anwaltschaft den Männern völlig gJeichgestellr.«7~ 
InfoJge der Berufsverbote für Juristinnen sank die Zahl der Jurasl1.Identinnen in 
Deutschland. Hane sie [932. als der Anreil des weiblichen Geschlechts an den 
StUdierenden seinen höchsten Stand vor dem Zweiten Weltkrieg erreichte'!! noch 
über tausend betragen, so wurden im Wimersemester [937/38 nur noch 59 im Fach 
Rechtswissenschahen immatrikulierte Frauen gezählt,76 weniger <llso als im Som­
mersemester 19r7, als 117 Frauen Jura studierren.77 

Als mit der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs durch die Einberufungen männli­
cher und das Berufsverbot weiblicher Juristen die Knappheir an »Rechtswahrern« 
offensichtlich wurde,?! unternahm der »NS-Rechtswahrerbund« einen Vorstoß in 
Richtung auf eine planmäßige Anstellung von Referendarinnen und Assessorinnen 
bei den Stadtverwaltungen, nachdem man fesrgestellt harte, daß sowohl eine Betäti­
gung auf dem Gebiete der sozialen Arbeit79 als auch eine Beschäftigung in .gehobe­
ne(n) 5ekretärinnensleliungenG »beinahe ausnahmslos von den weiblichen Rechcs­
wahrem abgelehnc (.( wurden.so Solche und andere Versuche, die Frauen zumindest 
während des Zweiten Weltkriegs in beschränktem Maße wieder juristisch (wenn 
auch nichr in den eigentlichen juristischen Berufen) arbeiten zu lassen,i' stießen 
jedoch zunächst auf Widerstand . So betonte der Generalbevollmächtigte für die 
Reichsverwaltung (GBV) im Jahre [940 .im Einvernehmen mit dem Stellvertreter 
des Führers«, daß ~uch weiterhin »nach einer Entscheidung des Führers die 
Anstellung von Frauen als Richterin oder ihre Zulassung als Rechtsanwältin aus­
(scheide) .«!' Erst [942 wurde diese grundsätzliche Beschränkung der Berufsausü­
bung durch Jurisrinnen im öffentlichen Dienst etwas gelockert. Am 16. Januar 
schrieb der Staatssekretär im RJM, Roland Freisler, an die Oberlandesgerichtspräsi­
demen : "Die Einberufungen zur Wehrmacht haben zur Prüfung der Frage geführt, 
ob unter den obwaltenden Verhältnissen ausnahmsweise auch Frauen mir der 

7' Das prominenleSle Beispiel hierllir dudle ,,",ohl die Berliner Rechrsanwältin und spälNeJustizminisrc­
rin der DDR, HiJd~ Benjamin, soin (vgl. Jill $tepheMon, •. 2. 0 .• $. , 56). 

7) Vgl. Anne-Gudrun Meior·Seh.r1ing, 3. a. 0., S. 10. 

74 Erwin Noack: Kommentar zur Reichsrechlunwahsordnullg in der Fassung vom It. Febru3r 19}6.1 . 
neub.".b. Aufl. Leip:lig (9)7. $. 28 . 

75 Im WintC1"S.mester 1931/3' bdie! sich der Fraucnmteil an du SlUdenlonsch.fl in Deulschland auf 
18,9% (vgl. Jill $Icphenson, a. a. 0 .• S. J) I). 

76 Vgl. ~ .•. 0 .• S. 1)8. 

77 VsJ · Hitdc Oppcnhcimer. Hildc Radomski, a. l. 0 .• S. 1 !i. 
78 Vgl. Jill Slephenson. a. ~. 0., S. '39. 
79 Hienu zählten die Jugcndpll"ße und ·füNDrge, die VolksplIege, die Arbeil bei der weiblichen 

Kriminalpolizei und luch die Täligkeit ,ls Jurist in beim Rcichmheirsdiensl für die .... ibliche Jugend. 
80 Vgl . DeulSchCi Rechl. Zenrr,lorgan des NS-RechBwahrerbundes. Ausgabe A. 9·1g .• 1939. s. 16~9 · 
81 Vgl. Marg.rNc E..<ch: Lage und Aussiehl.n in den höheren Frauenberufen, in: Die Frau, 49. Jg .. 

'9~o/41. s. ,68-1;), S. 168. 
Sz BA R. 4J 11 / 417= Sch{ei~n deI GBV VOm >0. 5. '940.n di. obersten Reich,behörden. 
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Befähigung zum Richteramt nach § 7 LaufbVO verwender werden dürften . Auch 
im Kriege muß der Grundsatz aufrechterhalten bleiben, daß eine Frau weder als 
Richter (Staatsanwalt) noch als Rechtsanwalt tätig werden soll. lmmerhin halte ich 
es angesichts der schwierigen PersonalJage für venretbar, daß zur Behebung eines 
Notstandes eine Frau ausnahmsweise bei größeren Gerichten zur Bearbeitung von 
Grundbuch- oder Registriersachen - also in einer mehr verwaltenden Tätigkeit 
- eingesetzt wird. Dagegen ist die Verwendung als Vormundschafts-, Nachlaß- und 
Konkursrichter und selbstverständlich als Prozeßrichter nicht angängig. Ich darf 
anheimstellen, entsprechend zu verfahren.«!) Diese noch recht rigorose Verfügung 
wurde schon zwei Monate später dahingehend abgeschwächt, daß nun Jurisrinnen 
uauf allen Gebieten der freiwilligen Gerichtsbarkeit verwendet werden« konnten, 
&also in weiterem Umfange als durcn die RV vom 16. r. f942 zugelassen worden ist. 
Im übrigen bleiben die Grundsätze der RV in GÜltigk.eit (Verwendung nur zu 
Behebung eines Personal-Notstandes für die Kriegsdauer, Verwendung regelmäßig 
nur bei größeren Gerichten).«&· 
Als Anfang 1944 das »Amt für Neuordnung der Deutschen Gerichtsverfassung­
heim R]M anfragte, wie viele Frauen noch Planstellen als Richterinnen innehätten, 
konnte diese Frage nichr mehr beantwortet werden, ~da die Kartei verbrannt iStu. 
Das RJM versicherte aber, dem einen bekanntgewordenen Fall einer Einzelrichterin 
in Ehesachen an einem Mannheimer Gericht unverzüglich nachgehen und nötigen­
falls diese Frau aus ihrem Amt entfernen zu wollen. Ss Sollte diese Mannheimer 
Richterin tatsächlich die einzige im Jahre 1944 im Deutschen Reich rätige Richterin 
gewesen sein, so kann daraus auf die Fortführung des Richterinnenabbaus auch 
während des Zweiten Weltkriegs geschlossen werden) denn noch am I. Juni 1939 
waren neun Frauen planmäßig als Richterinnen beschäfrigt, davon fünf außerhalb 
Preußens .36 

Noch intransigenter als mit den Juristinnen des öffentlichen Dienstes wurde mit den 
Rechtsanwältinnen verfahren: Ihnen gegenüber fand keine Lockerung der apodikti­
schen Diskriminierung statt .• Zwar konnte eine Juristin als amtlich bestellte Vertre­
terin eines Rechtsanwalts fungieren . Einige Juristinnen haben während des Krieges 
die Praxis eines eingezogenen Kollegen geführt. Wenn der Vertretene fiel, endete 
auch ihre Vertrerung; sie durften die Praxis nicht fortführen. Das war besonders 
han, wenn der Gefallene der Ehemann der Vertreterin gewesen war.. 87 Als sogar im 
RJM zur überbrückung der Personalknappheit während des Zweiten Weltkriegs 
der Gedanke an eine zumindest (ür solche Witwen zu gestattende Führung einer 
Rechtsanwaltspraxis aufkam und am 16. Mai 1944 ein entsprechendes Schreiben an 
die Partei-Kanzlei gesandt wurde, kam von dort ein abschlägiger Bescheid : .Der 
Führer entschied bereits im Jahre 1942 zu der von Ihnen mit Schreiben vom 16. 5. 

8) BA R 111131. 

84 BA R uhJl: Schreiben des St:u,ssekre.:irs im RJM. Dr. Freisler. vom 17- ) . '942 an die Oberlandesge· 
rich'sprisidentcn. GcncraISl ••• sanw'lte und an Mamn BormanD. 

SI Vgl. BA R 1111)" An.",onschreib~n der Abt. 1 im RJM an Minisleri.ldireklOr AI",oetter im Amt für 
Neuordnung d~r Deutschen Gerichrsverfa"ung vom S. ,. '944 .uf d<ssen Anfrage vOm 20. !. '944. 
Der für Mannheim zus '~ndige Obcrl.nde-sgerichtsprä.<ident in Karlsruhe wurde;un 4. 7. '944 vom RJM 
du.uf aufmerksam gemach" daß . die Anordnungen über die Verwendung von Frauen im rich.erGchen 
D}C"~l '0 der RV VOm t6. J2nu,r 19 .. 41 nidu gelndcrt worde:n <,ind) . Wer'll\ d\ut RV d~N.uf hinweil5 l) 
d:ill die neu eingn.ellten Fnuen nur auf beslimmlen Gebieren d .. Irei\ViUig~n Gerich.sbarkei. 
verwendet werden dünen, so ht sie hienn" nich. eine all~in auf die nCu ... einge .. e1hen Frauen 
beschränkte Anordnung IrcHen wollen. Die R V geht vielmehr, woran ihre Fassung keinen Zweild J:i!l •• 
davon aus, d.ß 4& im richterlichen Diens. verwendeten F"uen ausschließlich .uf dem Gebiete der 
{rciwilligen Gerichtsbarkeit ü,ig sein dur/en ... ' 

86 VgJ. BA R 1l/ l}>: Schreibe" der AbI. I im RJM vom)I.) . '944. 
87 Ann<-Gudrun Meier-Scherling, a . •. 0 ., S . • 1. 
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JO 1944 angeschnittenen Frage. er wünsche niche. daß Assessorinnen. deren Ehemän­
ner gefallen sind, zur Rechtsanwahschaft zugelassen werden. da derarrige Maßnah­
men sich auch nach dem Kriege auswirken würden . .. Im Hinblick auf die 
eindeutige Weisung des Führers möchte ich davon absehen, ihn erneut zu befra­
gen.,,8ß Diese »eindeutige Weisung« Hiders machte die Unwahrheit seiner Darstel­
lung der beruflichen Rechee und Chancen der Frauen im . Dritten Reich« offen­
sichtlich. In einem Interview haHe er 1936 dazu ausgeführt : "Ich gebe den Frauen 
das gleiche Reche Me den Männern, aber ich glaube nicht, daß sie ihnen ähnlich 
sind ... Aber in jedem Fall hat eine Frau, die nicht heiratet (!) .. . , das Recht, ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen wie der Mann.a 89 

Die Lage der Juristinnen war also durch eine anhaltende, mal mehr, mal weniger 
scharfe Diskriminierung geprägt. Auf keinem anderen Gebiet (abgesehen von dem 
der römisch-katholischen Theologie; hier spielen aber andere als in der deutschen 
Politik begründete Fakcoren die entscheidende RoUe) hat die Akademikerin in 
Deutschland eine solche Fülle von Herabseezungen und Behinderungen erfahren 
müssen . In der Haltung gegenüber den Juriseinnen bündelten sich nicht nur all die 
vielfältigen Formen der Diskriminierung weiblicher Akademiker, sondern es traten 
zusätzliche hinzu , Iran denen das Berufsverbot die entscheidendste war. Zwar 
wurde den Juristinnen während rund zwölf der ersten" 5 Jahre dieses Jahrhunderrs 
eine ihrer Ausbildung gemäße Betätigung offizieU gesUllet, doch bestand auch in 
dieser Periode die uneingeschränkte Gleichstellung mit den männlichen Kollegen 
lediglich auf dem Papier, auf das das Gesetz über die Zulassung von Frauen zu den 
Ämtern und Berufen der Rechtspflege gedruckt war . Uneer Berufung auf die 
angeblich ,.in den Tiefen der Seelea LU suchenden _seelischen GeschJechtsunter­
schiede«?'> wurde über Jahrzehnte die Frau in Unmündigkeit und Unselbständigkeit 
gehalten, und wo dies nicht half, offener Repression ausgesetzt. Am Ende dieses 
Weges stand die terroristische Diktatur, die, in der Kontinuität der Frauenfeindlich­

keit der konservativen Recheen und der Kirchen stehend, die Frauen wieder 
verstärkt umer die patriarchalisch-autoritäre Familienform zwang und ein auf dem 
Männlichkeitswahn des »deutschen Herrenmenschen« gegründetes inhumanes 
Herrschafrssystem errichtete . 

SS Mmin Bormann am 11. 8. 1944 .n d.s RJM, zil. n. Anne· Gudrun Meier-Scherling, a. 2. 0 .• S. ll. 

89 Hitle. am l). I. J 9}6 in einem Inlerview mit der fr.mzösi,ehcn Journalistin Til.yna. in: Max Doma",s : 
Hitlcr. Reden und Proklamationen 1~31-'9~S, ßd. I, Wiirzburg '961, S. S67· 

90 M,nlu Moers: Die Seclcnlage der Frau im Betrieb, in: Arbei. und Betrieb, 14 . Jg., '944 , S. ,}-". S. '4 . 
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Rolf Bender JRolf Schumacher 

Erfolgsbarrieren 
vor Gericht 
Eine empirische Untersuchung zur Chancengleichheit im Zivil­
prozeß. 1979. XII. 150 Seiten. Karl. DM 29.-

Die Rechtssoziologie - nicht nur in der Bundesrepublik - befaßt 
sich seit langem mil dem Problem der llErfolgsbarrieren vor 
Gerieht«, die oftmals als )lKlassenjUStlz« titulierl werden. Bis­
lang liegen darüber fast nur Iheoretische Spekulatiot:\en, Einzel­
fallanalysen oder berufSSQziologische Untersuchungen übcr 
Herkunft und Einstellung von Richtern vor. 
Wi r wissen zwa r inzwischen, wievieIe Rich ler ei nen ka thol ischen 
Vatcr haben, der vom Lande Slammt und mltllerer ßeamter 
war; darüber aber, ob und wie sich diese Umstände auf die 
Entscheidungsnndung auswirkt. gibt es nur Spekulationen. 
Hier wird erstmals auf einer wirklich breiten empirischen 
Grundlage (Analyse von ca. 8000 Zivilprozeßakten) versucht, 
Klarheit darüber zu gewinnen, ob cs eine schichtspezifische 
Benachteiligung vor Gericht gibt, welches Ausmaß sie hat und 
worauf sic beruht. 
Gleichzeitig wird anhand dieses rechtspolitisch brisanten The­
mas der Gang und die Auswertung einer derartigen sozialwis­
senschaftlichen Analyse - für jedermann nachvollziehbar -
dargestellt. Dies dürfte vor allern rür die Juristen ~nteressant 
sein. die die Soziologie bislang häufig nur von den Meinungsum­
fragen und sog. »Justizbeschimpfungen« her zu kennen glauben. 
von der wirklichen LeisluligsHihigkeit der Soziolgie aber wenig 
Ahnung haben. 
Ferner haben die Verfasser das umfangreiche Material auch auf 
viele andere Fragestellungen hin aufbereite<. Dabei dürftcn 
insbesondere die Ergebnisse der empirischen Überprüfung der 
von vielen Justizreformern behaupteten »Qualitätsunterschie­
de« der Rechtsprechung der kleinen und großen Gerichte eine 
echte Überraschung darstellen. 
Am Schluß werden Folgerungen diskutiert , die sich aus 
den Ergebnissen der Untersuchung für die Gesetzgebung auf­
drängen. 

1. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 
Tübingen 

JI 
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